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Hinweis zur Riigeobliegenheit:

Gemal § 12 Absatz 5 des Gesetzes liber die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz

- HG) kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung einer Ordnung die Verletzung von Verfahrens-

oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der

Universitat Bonn nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemaR bekannt gemacht worden,

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschlieRenden Gremiums vorher beanstandet oder

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Universitat vorher gertigt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
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Ordnung zur Anderung der Priifungsordnung
fiir den Bachelorstudiengang

,Geowissenschaften”

der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn

vom 18. August 2025

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 und 64 Absatz 1 des Gesetzes lber die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes zur Starkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und
zur Anderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), hat
die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultdt der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn die
folgende Ordnung erlassen:
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Artikel |

Prifungsordnung flir den Bachelorstudiengang ,Geowissenschaften” der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultat der Universitdt Bonn vom 19. August 2019 (Amtl. Bek. der Universitat Bonn,
49. Jg., Nr. 30 vom 29. August 2019) wird wie folgt gedndert:

1.

Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe zu § 18 folgende Angabe zu § 18a eingefiigt:
,»§& 18a Digitale Priifungen”.

§ 1 Absatz 2 und 3 wird aufgehoben.

§ 5 wird wie folgt gefasst:

II§ 5
Zugangsvoraussetzungen zum Studium

(1) Die Qualifikation fur das Studium an der Universitat Bonn wird gemaR § 49 HG durch ein Zeugnis
der Hochschulreife (allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife) nachgewiesen, das in der Regel
durch den erfolgreichen Abschluss einer auf das Studium vorbereitenden Schulbildung oder einer als
gleichwertig anerkannten Vorbildung erworben wird.

(2) Kapazitatsbezogene Zulassungsbeschrankungen (Numerus clausus) bleiben unberihrt.

(3) Eine aufgrund von Zulassungsbeschriankungen erforderliche Auswahl der Bewerberinnen und
Bewerber richtet sich nach der zum Zeitpunkt der Bewerbung geltenden Ordnung fir
Auswahlverfahren in zulassungsbeschrankten Studiengdangen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universitat Bonn in der jeweils gliltigen Fassung.

(4) Studienbewerberinnen und Studienbewerber miissen Kenntnisse der deutschen Sprache
mindestens auf Niveau C1 des Gemeinsamen europdischen Referenzrahmens fiir Sprachen (GeR)
besitzen; als Nachweis dient eine an einer deutschsprachigen Einrichtung in deutscher Sprache
erworbene Hochschulzugangsberechtigung, eine deutsche Sprachpriifung (z. B.: DSH 2, TestDaF auf
der Ebene TDN 4, Goethe Zertifikat C2, telc Deutsch C1 Hochschule) oder eine &quivalente
Qualifikation.”

§ 6 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Prifungsmalistab fir die Anerkennung ist die Wesentlichkeit von Unterschieden.
Malstab fiir die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, ist
ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie fiir die erbrachte Leistung
vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die fir die Leistung gelten, auf die hin angerechnet
werden soll. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und
Gesamtbewertung vorzunehmen. Allein ein Unterschied hinsichtlich der zu erwerbenden
Leistungspunktzahl stellt keinen wesentlichen Unterschied dar. Fir Leistungen, die in einem
weiterbildenden Studium erbracht worden sind, gelten die vorstehenden Bestimmungen
entsprechend. Wenn keine wesentlichen Unterschiede vorliegen, erfolgt eine vollstiandige
Anerkennung der erbrachten Leistungen. Ergibt die Prifung nach den vorstehend
beschriebenen Grundsatzen, dass eine Leistung nur teilweise anrechnungsfihig ist, erfolgt
innerhalb des entsprechenden Moduls eine Teilanrechnung. Das entsprechende Modul ist erst
bestanden, wenn die fehlenden Leistungen erbracht wurden; erst dann erfolgt die Vergabe von
Leistungspunkten nach MaRgabe dieser Ordnung. Uber Umfang und Art der zu erbringenden
fehlenden Leistungen entscheidet der Prifungsausschuss. Die von der Kultusministerkonferenz
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und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Aquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen
im Rahmen von Hochschulpartnerschaften sind zu beachten.”

b) Absatz 4 Satz 5 und 6 werden aufgehoben.
c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

»(7) Auf Antrag konnen auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und
Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen im Umfang von bis zu 10 % der gemald
§ 4 Absatz 1 zu erbringenden ECTS-Leistungspunkte auf diesen Studiengang angerechnet
werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den Priifungsleistungen, die sie ersetzen
sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind.”

§ 7 wird wie folgt gefasst:

”§ 7
Zugang zu einzelnen Lehrveranstaltungen

(1) Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder Zweck oder aus sonstigen Griinden von
Forschung und Lehre eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich und Ubersteigt die Zahl der
Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefahigkeit, so regelt auf Antrag der oder des Lehrenden die
oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses oder, bei Lehrveranstaltungen in Modulen, die aus
einem anderen Studiengang importiert werden, die oder der in der entsprechenden Priifungsordnung
benannte Funktionstragerin oder Funktionstrager die Teilnahme unter Beriicksichtigung von § 59 HG.
Die Kriterien fiir die Prioritaten sind in einer Anlage zur jeweiligen Prifungsordnung geregelt.

(2) Die oder der in Absatz 1 genannte Funktionstrdgerin oder Funktionstrager legt die Zahl der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrveranstaltungen, deren Teilnehmerzahl begrenzt wird, fest.
Der Prifungsausschuss gibt diese vor Beginn eines Semesters bekannt.”

§ 8 wird wie folgt gefasst:

~88
Priifungsausschuss und Geschaftsstelle

(1) Far die Erledigung der durch diese Prifungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet der
Fakultdtsrat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultdt einen Prifungsausschuss fir den
Bachelorstudiengang ,,Geowissenschaften”. Die Dekanin oder der Dekan tragt daflir Sorge, dass der
Prifungsausschuss seine Aufgaben ordnungsgemaR erfiillt und erfillen kann. Die Dekanin oder der
Dekan gibt die hierflir erforderlichen Weisungen und sorgt fiir die erforderliche administrative
Unterstitzung.

(2)  Der Prifungsausschuss besteht aus sieben stimmberechtigten Mitgliedern, davon

- vier Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Fakultat
(einschlieRlich der oder des Vorsitzenden und der oder des stellvertretenden Vorsitzenden);

- ein Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultat
und

- zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden der Fakultat.

Die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende und die weiteren Mitglieder

werden, nach Gruppen getrennt, vom Fakultatsrat gewahlt. Wahlbar fur den Priifungsausschuss sind

diejenigen  Hochschullehrerinnen  und  Hochschullehrer, die im  Bachelorstudiengang

,Geowissenschaften” oder in einem der Masterstudiengange ,Geologie” und ,Geochemie/Petrologie”

lehren. Aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind diejenigen wahlbar,

die in einem dieser Studiengdnge lehren oder in der Organisation eines dieser Studiengdnge tatig sind.



-6-

Aus der Gruppe der Studierenden sind diejenigen wahlbar, die in den Bachelorstudiengang
,Geowissenschaften” eingeschrieben sind. Fiir jedes der sieben Mitglieder wird je eine Stellvertreterin
oder ein Stellvertreter gewahlt, die oder der das Mitglied im Verhinderungsfall vertritt; diese
stellvertretenden Mitglieder kdnnen nicht den Vorsitz des Prifungsausschusses tibernehmen. Die
Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und aus der
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betragt drei Jahre, die Amtszeit der
studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulassig.

(3) Der Prufungsausschuss ist Behorde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und
Verwaltungsprozessrechtes. Zur administrativen Unterstitzung des Prifungsausschusses wird eine
Geschaftsstelle (Prafungsbiiro) eingerichtet; sie handelt im Auftrag des Prifungsausschusses.

(4)  Der Prufungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Priifungsordnung eingehalten

werden, und sorgt fir die ordnungsgemale Durchfiihrung der Prifungen. Er ist insbesondere

zustandig fur die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren sowie (ber

Widerspriiche gegen die in Priifungsverfahren getroffenen Entscheidungen. Er berichtet regelmaRig,

mindestens einmal im Jahr, dem Fakultadtsrat Gber die Entwicklung der Prifungs- und Studienzeiten

einschlieRlich der Dauer der Bachelorarbeiten sowie Uber die Verteilung der Gesamtnoten;

Gegenstand des Berichts ist auch die Entwicklung des Angebots digitaler Prifungen und deren

Auswirkung auf das Erreichen der Lernziele und die Bildungschancen der Studierenden. Einmal pro

Semester teilt der Prifungsausschuss dem Studierendensekretariat mit, welche Studierenden nach

Malgabe eines bestandskraftigen Bescheids des Priifungsausschusses die Bachelorprifung gemaR §

25 Absatz 6 endgiltig nicht bestanden haben oder die Zulassungsvoraussetzungen zum

Bachelorprifungsverfahren gemaR § 11 Absatz 1 nicht erflllen. Der Priifungsausschuss gibt

Anregungen zur Reform der Prifungsordnung und des Studienplanes. Er kann die Erledigung von

konkret festzulegenden Aufgaben, insbesondere die Bestellung von Priferinnen und Priifern sowie

Beisitzerinnen und Beisitzern, per Beschluss auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden (bertragen.

Die Ubertragung

- der Entscheidung tiber Widerspriiche nach Satz 2,

- der Uberpriifung von Entscheidungen zu OrdnungsverstdRen nach § 23 Absatz 2,

- der Bewertung, inwiefern ein mehrfacher oder sonst schwerwiegender Tauschungsversuch nach
§ 23 Absatz 3 vorliegt,

- der Entscheidung Uber die Ungiiltigkeit der Bachelorpriifung und die Aberkennung des
Bachelorgrades nach § 30 sowie

- der Berichtspflicht gegeniiber dem Fakultatsrat nach Satz 3

ist ausgeschlossen.

(5) Die Sitzungen des Prifungsausschusses sind nicht offentlich. Die Mitglieder des
Prifungsausschusses und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unterliegen der
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 6ffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden des Priifungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Uber die
Beratungen und Beschliisse des Priifungsausschusses wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt.

(6)  Der Prufungsausschuss ist beschlussfahig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder der
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden mindestens vier weitere Mitglieder bzw. deren
Vertreterinnen oder Vertreter, darunter mindestens zwei Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer,
anwesend sind. Er beschlieft mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
der oder des Vorsitzenden. Die Mitglieder des Prifungsausschusses haben das Recht, der Abnahme
der Prifungen beizuwohnen; sie sollen die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des
Prifungsausschusses dariiber vorab informieren.

(7)  Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und andere Mitteilungen des Priifungsausschusses,
die nicht nur einzelne Personen betreffen, werden durch Aushang oder in elektronischer Form unter
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Beachtung des Datenschutzes mit rechtlich verbindlicher Wirkung bekanntgemacht. Zusatzliche
anderweitige Bekanntmachungen sind zuldssig, aber nicht rechtsverbindlich.

(8) Der Prifungsausschuss kann seine Sitzungen in physischer Prasenz sowie vollstandig in
elektronischer Kommunikation als Online-Videokonferenzsitzung (Online-Sitzung) oder teilweise in
elektronischer Kommunikation (hybride Sitzung) abhalten. Auf Antrag eines Ausschussmitglieds kann
die oder der Vorsitzende des Ausschusses der Teilnahme des antragstellenden Mitglieds unter Nutzung
eines Videokonferenztools zustimmen, soweit der Sitzungssaal die erforderlichen technischen
Voraussetzungen fiir eine digitale Teilnahme einzelner Mitglieder am Sitzungsverlauf und an
Beschlissen erfillt. Fir Online-Sitzungen bzw. hybride Sitzungen diirfen nur die vom Rektorat
freigegebenen Videokonferenztools genutzt werden.

(9) Beschlisse im Priifungsausschuss konnen in elektronischer Kommunikation gefasst werden.
Werden Beschliisse im Rahmen einer Online-Sitzung, einer hybriden Sitzung oder einer Prasenzsitzung
unter Nutzung eines Videokonferenztools gefasst, erfolgt die Abstimmung entweder durch Heben der
Hand oder durch Verwendung eines vom Rektorat freigegebenen Onlineabstimmungstools. Geheime
Abstimmungen werden im Rahmen einer Online-Sitzung ausschlielllich unter Nutzung eines
Onlineabstimmungstools gefasst. Die Nutzung eines Onlineabstimmungstools ist auch in Sitzungen
zulassig, die ausschlieRlich oder teilweise in physischer Prasenz durchgefiihrt werden. Beschliisse im
Prifungsausschuss kdnnen zudem im Umlaufverfahren gefasst werden, sofern kein Ausschussmitglied
dem Umlaufverfahren widerspricht. Hinsichtlich der Beschlussfahigkeit gelten fiir Beschlussfassungen
in elektronischer Kommunikation und Beschliisse im Umlaufverfahren die gleichen Regelungen wie fiir
Prasenzsitzungen. Bei Umlaufbeschliissen ist eine Frist fur die Rlickantwort zu setzen. Gehen innerhalb
der Frist weniger Riickantworten von Mitgliedern ein als fiir die Beschlussfahigkeit erforderlich, gilt der
Beschluss als nicht gefasst. Widerspricht ein Ausschussmitglied innerhalb der fiir die Riickantwort
gesetzten Frist der Beschlussfassung im Umlaufverfahren, hat die oder der Vorsitzende des
Prifungsausschusses eine Prasenzsitzung, eine hybride Sitzung oder eine Online-Sitzung
anzuberaumen, im Rahmen derer der Beschluss gefasst wird. Den Ausschussmitgliedern wird durch
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden bei Umlaufbeschliissen eine konkrete Beschlussvorlage auf
dem Postweg oder per E-Mail zugeleitet, Gber die abzustimmen ist. Die stimmberechtigten
Ausschussmitglieder senden ihr eigenhdndig unterschriebenes Votum per Post, Fax oder eingescannt
per E-Mail an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prifungsausschusses zurlick. Das
Abstimmungsergebnis der Beschliisse im Sinne des Satzes 1 und 5 ist zu protokollieren. Satz 11 findet
keine Anwendung, soweit Beschlussfassungen im Umlaufverfahren unter Verwendung eines vom
Rektorat freigegebenen Onlineabstimmungstools durchgefihrt werden. In diesem Fall muss
gleichwohl eine Abstimmungsfrist gesetzt werden und mit Ubersendung der Vorlage werden Hinweise
zur Stimmabgabe durch das Onlineabstimmungstool gegeben.

(10) Die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses entscheidet, ob die
Prifungsausschusssitzung in Prasenz, als hybride Sitzung oder als Online-Sitzung stattfindet. Die oder
der Vorsitzende entscheidet zudem, ob Beschliisse in Prasenz, in elektronischer Kommunikation oder
als Umlaufbeschliisse gefasst werden. Absatz 9 Satz 5 und 9 bleiben unberihrt. Auf Antrag eines
Drittels der Mitglieder des Ausschusses ist eine Prifungsausschusssitzung in Prasenz durchzufihren.

(11) Der Prifungsausschuss kann mit der Prifungsverwaltung befasste Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Geschaftsstelle dauerhaft oder zu einzelnen Sitzungen bzw. Tagesordnungspunkten
hinzuziehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in diesem Fall Rederecht, aber kein
Stimmrecht.”

§ 9 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Professorinnen und Professoren sowie die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der
Fachgruppe Erdwissenschaften der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat sind Priferinnen
und Prifer, ohne dass es der ausdriicklichen Bestellung durch den Priifungsausschuss bedarf. Dies gilt
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— sofern die betreffenden Personen im jeweiligen Semester Lehraufgaben im Bachelorstudiengang
,Geowissenschaften” oder in einem der Masterstudiengdnge ,,Geologie” und ,Geochemie/Petrologie”
wahrnehmen — auch fir habilitierte Mitglieder der Fachgruppe, Lehrbeauftragte,
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Lehrkrafte fiir besondere Aufgaben. Jede Person gemaR Satz 1 und 2 kann auch die Funktion
einer Beisitzerin oder eines Beisitzers (ibernehmen. Im Ubrigen kann der Priifungsausschuss weitere
Priferinnen und Prifer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer nach Mallgabe des § 65 HG bestellen. Zur
Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende
Bachelorprifung oder eine gleichwertige Priifung bestanden hat.

(2) Modulprifungen werden in der Regel von den im Modul unterrichtenden Lehrenden
abgehalten. Dies gilt auch fiir etwaige Zweitpriferinnen oder Zweitprifer im Sinne von § 65 Absatz 2
Satz 1 HG. Unterschreitet die Anzahl der im Modul unterrichtenden Lehrenden die Anzahl der fiir eine
Prifung vorgesehenen Priiferinnen oder Prifer, bestimmt der Prifungsausschuss die weiteren
Priferinnen oder Prifer. Ist eine Lehrende oder ein Lehrender wegen Krankheit oder aus anderen
wichtigen Grinden daran gehindert, Modulprifungen fristgerecht abzuhalten, sorgt der
Prifungsausschuss dafiir, dass eine andere Priiferin oder ein anderer Prifer fir die Abhaltung der
Modulprifung bestimmt wird.“

§ 11 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2)  Vom Prifungsausschuss kann zu Modulprifungen nur zugelassen werden, wer

1. die Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 1 erfillt und nachweist;

2. die gemalR Modulplan (Anlage 1) gegebenenfalls fiir das Modul und die Modulprifung

vorgesehenen Voraussetzungen erfillt.

Der Nachweis gemalR Nummer 1 ist flr die Zulassung zu Modulprifungen nicht erforderlich,
wenn ein Nachweis Uiber die Einschreibung als Studierende oder Studierender in einen anderen
Studiengang der Universitat Bonn erbracht wird, sofern dieser Studiengang das betreffende
Modul gemal eigener Priifungsordnung importiert, oder wenn ein Nachweis tber die aktuelle
Zulassung als Zweithorerin oder Zweithorer gemald § 52 Absatz 1 HG erbracht wird.”

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

»(5) Der Prifungsausschuss darf die Zulassung zum Bachelorpriifungsverfahren nur ablehnen,

wenn

a. die Unterlagen gemaR Absatz 1 unvollstdndig sind und/oder trotz Aufforderung innerhalb
einer gesetzten Frist nicht vorgelegt werden;

b. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfiillt sind; oder

C. die oder der Studierende eine nicht kompensierbare Prifungsleistung oder die

Bachelorpriifung in diesem Studiengang oder in einem Studiengang, der eine erhebliche
inhaltliche Nahe zu diesem Studiengang aufweist, endgultig nicht bestanden hat.”

c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

»(7) Im Einzelfall konnen Schiilerinnen und Schiiler, die nach einvernehmlichem Urteil von
Schule und Hochschule besondere Begabungen aufweisen, als Jungstudierende auRerhalb der
Einschreibungsordnung zu Lehrveranstaltungen und Prifungen zugelassen werden. Die
Entscheidung Uber die Zulassung trifft der Priafungsausschuss. Die Studien- und
Prifungsleistungen der Jungstudierenden werden auf Antrag auf ein spateres Studium
anerkannt.”



§ 12 wird wie folgt gefasst:

»812
Priifungsmodalitaten und Anwesenheitspflicht

(1) Die Modulprifungen beziehen sich auf die Inhalte und Qualifikationsziele der im Modulplan
(Anlage 1) aufgefiihrten Module.

(2)  Wahrend der Modulpriifungen muss der Priifling als Studierende oder Studierender in diesen
Studiengang an der Universitdt Bonn bzw. in einen Studiengang der Universitdt Bonn, der gemaR
eigener Priifungsordnung Module dieses Studiengangs importiert, eingeschrieben oder gemaR § 52
HG als Zweithorerin oder Zweithorer zugelassen sein.

(3) Inden Modulpriifungen werden die im Rahmen des jeweiligen Moduls erworbenen Kenntnisse
und Kompetenzen sowie die Fahigkeit, tUbergreifende Zusammenhange zu verstehen, Uberprift.
Modulprifungen kénnen durch bewertete Modulteilprifungen abgelegt werden. Die
Modulprifungen und Modulteilprifungen erfolgen in Form von

- Klausurarbeiten;

- Mindlichen Priifungen;

- Hausarbeiten;

- Projektarbeiten;

- Prasentationen;

- Referaten;

- Protokollen;

- Gelandearbeiten sowie

- semesterbegleitenden Aufgaben.

Die jeweilige Prifungsform und die etwaige Untergliederung in Modulteilprifungen sind im Modulplan
festgelegt. Abweichungen von den Festlegungen im Modulplan sind gemaf § 15 Absatz 4, § 17 Absatz 4
und § 18 Absatz 8 moglich; die konkrete Prifungsform legt der Priifungsausschuss dann im
Einvernehmen mit den Priferinnen bzw. Priifern fest und gibt sie rechtzeitig vor Beginn des Semesters
gemal § 8 Absatz 7 bekannt.

(4) Der Modulplan kann bestimmen, dass zur Teilnahme an einer Modulpriifung Vorleistungen
(Studienleistungen) zu erbringen sind. Werden diese nicht erbracht, kann die Zulassung zur
Modulprifung nicht erfolgen. Die konkreten Anforderungen an die Vorleistungen (Studienleistungen)
gibt der Prifungsausschuss auf Antrag der oder des Lehrenden jeweils vor Beginn des Semesters
gemal § 8 Absatz 7 bekannt.

(5)  Fir alle Modulprifungen, die in Form von Klausurarbeiten oder Mindlichen Prifungen zu
erbringen sind, werden zwei Priifungstermine angesetzt. In der Regel findet der erste Prifungstermin
nach der Vorlesungszeit des Semesters statt, in dem das Modul oder die zugehdrigen
Lehrveranstaltungen abgeschlossen werden. Der zweite Prifungstermin wird so terminiert, dass die
ordnungsgemale Fortsetzung und ein Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit moglich sind.
Die Prufungstermine sowie die Dauer der einzelnen Prifungen werden vom Prifungsausschuss in
geeigneter Weise rechtzeitig zu Beginn des Semesters gemaR § 8 Absatz 7 bekanntgegeben. Nimmt
der Prifling nur einen der beiden Priifungstermine wahr und besteht er diese Priifung nicht, dann hat
er keinen Anspruch auf einen weiteren Prifungstermin im laufenden Semester.

(6) Lehrveranstaltungen, in denen das Qualifikationsziel nicht ohne aktive Beteiligung der
Studierenden erreicht werden kann, kénnen im Modulplan als Veranstaltungen gekennzeichnet
werden, bei denen die verpflichtende regelmaRige Teilnahme (Anwesenheitspflicht) als Voraussetzung
zur Prifungsteilnahme vorgesehen ist. Dabei sind Fehlzeiten (einschlieRlich krankheitsbedingter
Abwesenheit) von hochstens 30 % zuldssig. Fiir Studierende, die nachweislich fir die Pflege und
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Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Absatz 5 Bundesausbildungsférderungsgesetz (BAf6G) oder
die Pflege und Versorgung von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern,
in gerader Linie Verwandten, in Seitenlinie Verwandten zweiten Grades oder ersten Grades
Verschwagerten verantwortlich sind, findet § 19 Absatz 1 Satz 5 entsprechend Anwendung.

(7)  Fir die Bewertung von Prifungsleistungen gilt:

1. Schriftliche Prifungsleistungen sind von einer Priferin oder einem Prifer zu bewerten.
Abweichend davon gilt fir Klausuren, die im Multiple-Choice-Verfahren durchgefiihrt werden,
§ 16 Absatz 2 Satz 2. Die Bewertung schriftlicher Prifungsleistungen ist dem Priifling nach
spatestens vier Wochen bekanntzugeben.

2. Mindliche Priifungsleistungen sind von einer Priiferin oder einem Priifer in Gegenwart einer
sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers zu bewerten. Die wesentlichen
Gegenstande und das Ergebnis der einzelnen Priifungen sind in einem Protokoll festzuhalten.
Das Ergebnis ist dem Priifling im Anschluss an die miindliche Prifung bekanntzugeben.

3. Prifungsleistungen in Wiederholungspriifungen, deren Nichtbestehen zum endgiltigen
Nichtbestehen der Bachelorprifung gemaR § 25 Absatz 6 fiihrt, sind abweichend von Nummer 1
und 2 von zwei Priferinnen und Priifern zu bewerten. In diesen Fallen ergibt sich die Note der
Prifung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der einzelnen Priiferinnen oder Priifer.

4, Die Bewertung der Bachelorarbeit ist in § 21 Absatz 4 und 5 geregelt.

(8) Eingereichte Prifungsleistungen — insbesondere Hausarbeiten und Abschlussarbeiten
(Bachelorarbeit) — konnen von den jeweiligen Priferinnen oder Prifern oder vom Priifungsausschuss
unter Zuhilfenahme von Plagiatssoftware auf Plagiate hin Uberpriift werden. Dabei ist auch eine
Verarbeitung personenbezogener Daten aulRerhalb der Universitat Bonn zulassig. Beim Hochladen der
Priifungsleistung in die Plagiatssoftware missen unmittelbar eine Person identifizierende Merkmale
(z.B. Name und Matrikelnummer der oder des Studierenden) entfernt werden. Die interne Zuordnung
des Uberpriifungsergebnisses zu einer Person ist auf andere Weise sicherzustellen, zum Beispiel durch
Verwendung einer Prifungsnummer. Die jeweilige Plagiatssoftware muss die zu Uberprifende
Priifungsleistung nach Abschluss der Uberpriifung wieder vollstindig I6schen und darf sie nicht als
Trainingsdaten weiterverwenden.”

§ 13 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die oder der Studierende kann sich ohne Angabe von Griinden spatestens eine Woche vor dem
jeweiligen Prifungstermin von einer Klausur oder einer Miindlichen Prifung abmelden. Bei
Hausarbeiten, Projektarbeiten, Prasentationen und Referaten muss die Abmeldung spatestens eine
Woche vor Ausgabe des Themas erfolgen. Bei Protokollen, Gelandearbeiten und
semesterbegleitenden Aufgaben ist eine Abmeldung nach Beginn der dazugehdrenden
Lehrveranstaltung nicht moglich. § 22 Absatz 3 bleibt unberihrt. Die Abmeldung kann elektronisch
bzw. schriftlich erfolgen. MaRgebend ist das Eingangsdatum beim Prifungsausschuss.”

§ 14 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

»(1) Jede Priifungsleistung, die nicht bestanden ist, darf hochstens dreimal wiederholt werden. Die
Wiederholung der Bachelorarbeit ist in § 21 Absatz 7 geregelt.

(2) Das viermalige Nichtbestehen desselben Pflichtmoduls hat den Verlust des Priifungsanspruchs
zur Folge und flhrt nach Bestandskraft des Bescheids (iber das endgiltige Nichtbestehen der
Bachelorprifung zur Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat.

(3) Das viermalige Nichtbestehen desselben Wahlpflichtmoduls hat den Verlust des
Prifungsanspruchs in diesem Modul zur Folge. Der Verlust des Prifungsanspruchs in zwei
Wahlpflichtmodulen fihrt nach Bestandskraft des Bescheids liber das endgiiltige Nichtbestehen der
Bachelorpriifung zur Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat.”
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In § 15 Absatz 3 wird das Wort ,vor” durch das Wort ,,zu“ ersetzt.
§ 16 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

»(6) Abweichend von Absatz 1 darf eine Klausurarbeit beim zweiten Priifungstermin auch bei

Unterschreitung der erforderlichen Anmeldezahl ganz oder teilweise im Multiple-Choice-

Verfahren durchgefiihrt werden, wenn

- diese Klausurarbeit beim zweiten Prifungstermin das gleiche fachliche Niveau, den
gleichen Schwierigkeitsgrad und die gleiche erreichbare Hochstpunktzahl wie die
Klausurarbeit beim ersten Priifungstermin aufweist und

- die Klausurarbeiten beim ersten und zweiten Priifungstermin von denselben Priiferinnen
oder Priifern zeitgleich erarbeitet werden und

- per Los darliber entschieden wird, welche Klausurarbeit beim ersten und welche beim
zweiten Prifungstermin gestellt wird.

Die Klausurarbeit beim zweiten Prifungstermin  wird dann nach dem gleichen

Bewertungsmalistab wie die Klausurarbeit beim ersten Priifungstermin bewertet; die fir die

Klausurarbeit beim ersten Priifungstermin gemaR Absatz 4 ermittelte Bestehensgrenze gilt auch

fur die Klausurarbeit beim zweiten Prifungstermin. Das Vorliegen der Voraussetzungen des

Satzes 1 ist von den Priiferinnen oder Priifern in geeigneter Form zu dokumentieren.”

b) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

,(8) Die Absdtze 1 bis 2, Absatz 3 Satz 1 bis 4 sowie die Absitze 4 bis 7 finden keine
Anwendung, wenn eine Klausurarbeit nur in einem geringen Umfang Multiple-Choice-Anteile
enthdlt. Dies ist der Fall, wenn Multiple-Choice-Anteile nicht mehr als 15% der
Gesamtpriifungsleistung ausmachen.”

§ 17 Absatz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:

»(2) Pro Prifling und Modulprifung betrdgt die Prifungszeit mindestens 15 und hochstens
45 Minuten. Bei Gruppenpriifungen ist zu gewahrleisten, dass auf alle Priiflinge innerhalb einer Gruppe
die gleiche Priifungszeit entfallt.

(3) Studierende, die sich in einem spéateren Prifungstermin der gleichen Mindlichen Prifung
unterziehen wollen, werden nach Maligabe der raumlichen Verhéltnisse als Zuhorerinnen oder
Zuhorer zugelassen, sofern kein Prifling widerspricht. Die Entscheidung treffen die Priiferinnen und
Priifer. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prifungsergebnisse.
Den Zuhorerinnen und Zuhorern ist es untersagt, wahrend der Priifung Aufzeichnungen anzufertigen.”

§ 18 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefiigt:

»(9) Im Einzelfall kann der Priifungsausschuss die vorgesehene Bearbeitungszeit fiir eine
Prifungsleistung, die in Form eines Protokolls, einer Projektarbeit oder einer Hausarbeit
abgelegt wird, aus triftigen Grinden, insbesondere wegen krankheitsbedingter
Prifungsunfahigkeit, einmalig um bis zu zwei Wochen der gesamten Bearbeitungszeit
verlangern. Der Prifling muss die Fristverlangerung beim Priifungsausschuss spatestens drei
Tage vor Ablauf der Frist beantragen und unverziiglich einen entsprechenden Nachweis
einreichen. Fir den Nachweis der krankheitsbedingten Prifungsunfahigkeit ist eine arztliche
Bescheinigung liber das Bestehen der Prifungsunfahigkeit vorzulegen. Der Priifungsausschuss
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kann im Einzelfall auf Kosten der Universitdt die Vorlage eines Attestes einer Vertrauensarztin
oder eines Vertrauensarztes der Hochschule verlangen, wenn zureichende tatsachliche
Anhaltspunkte bestehen, die eine Prifungsfahigkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen
anderen Nachweis als den gemdR Satz 3 als sachgerecht erscheinen lassen. Der
Prifungsausschuss entscheidet dariiber, ob eine Frist auf Grundlage des vorgelegten Attests
verlangert wird oder nicht. § 19 bleibt unberihrt.”

b) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10.
Nach § 18 wird folgender § 18a eingefiigt:

»§18a
Digitale Priifungen

(1)  Klausuren sowie miindliche Modulprifungen kénnen als digitale Prifungen (Online-Prifungen
im Sinne des § 64 Absatz 2 Satz 2 HG) durchgefiihrt werden.

(2)  Soll eine Modulprifung gemaR Absatz 1 als digitale Prifung durchgefiihrt werden, teilt die
Priferin oder Prifer dies den Studierenden zu Beginn der Vorlesungszeit mit. Sofern dies im Einzelfall
nicht moglich ist, erfolgt die Mitteilung spatestens eine Woche vor dem Priifungstermin. Die Priferin
oder der Prifer informiert die Studierenden spatestens eine Woche vor der digitalen Priifung tber die
organisatorischen Bedingungen der Prifung und die technischen Anforderungen an die
Kommunikationseinrichtungen, die zu ihrer Durchfiihrung genutzt werden. Es soll fiir die Studierenden
die Moglichkeit bestehen, die Prifungssituation in Bezug auf die Technik, die Ausstattung und die
raumliche Umgebung im Vorfeld der Prifung zu erproben. Digitale Priifungen diirfen nur unter
Verwendung der vom Rektorat freigegebenen Videokonferenzdienste/Online-Tools durchgefihrt
werden.

(3) Digitale Klausuren werden in einem vorgegebenen Zeitfenster unter Verwendung elektronischer
Kommunikationseinrichtungen unter Videoaufsicht ohne gleichzeitige physische Prasenz der
Teilnehmenden in den Raumlichkeiten der Universitat Bonn angefertigt. Wahrend digitaler Klausuren
sind die Studierenden verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Priifung eingesetzten
Kommunikationseinrichtungen zu aktivieren (Videoaufsicht). Die Nutzung eines virtuellen
Hintergrundes ist untersagt. Die Priflinge miissen die Kamera so positionieren, dass die stindige
Sichtbarkeit des Gesichts, des Oberkorpers und der Hande durch die Aufsichtflihrenden gewahrleistet
ist. Die Videoaufsicht ist im Ubrigen so einzurichten, dass der Persodnlichkeitsschutz und die
Privatsphare der Betroffenen nicht mehr als zu den berechtigten Kontrollzwecken erforderlich
eingeschrankt werden. Eine automatisierte Auswertung von Bild- oder Tondaten der Videoaufsicht
findet nicht statt. Eine Aufzeichnung der Prifung oder anderweitige Speicherung der Bild- oder
Tondaten ist nicht zulassig. Abweichend von § 21 Absatz 1 Satz 2 Hochschul-Digitalverordnung NRW
kann bei Verdacht einer Tauschungshandlung vom Priifling verlangt werden, einen Kameraschwenk
(360 Grad) durch den von ihm genutzten Raum vorzunehmen.

(4) Miundliche digitale Prifungen werden als Videokonferenz durchgefiihrt. Wahrend einer
digitalen miindlichen Prifung sind die Priflinge verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der
von ihnen eingesetzten Endgerdte zu aktivieren. Die Nutzung eines virtuellen Hintergrundes ist
untersagt. Die Priiflinge miissen die Kamera so positionieren, dass die stindige Sichtbarkeit des
Gesichts, des Oberkorpers und der Hande durch die Priiferin oder den Prifer gewdhrleistet ist. Eine
Aufzeichnung der Prifung oder anderweitige Speicherung der Bild- oder Tondaten durch die
Priferinnen und Prifer oder den Prifling ist nicht zuldssig. Abweichend von § 21 Absatz 1 Satz 2
Hochschul-Digitalverordnung NRW kann bei Verdacht einer Tduschungshandlung vom Prifling
verlangt werden, einen Kameraschwenk (360 Grad) durch den von ihm genutzten Raum vorzunehmen.
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(5) Die Identitatsfeststellung des Priflings (Authentifizierung) erfolgt mit Hilfe eines giltigen
amtlichen Lichtbildausweises, der nach Aufforderung vorzuzeigen ist. Eine Speicherung der im
Zusammenhang mit der Authentifizierung verarbeiteten Daten (ber eine technisch notwendige
Zwischenspeicherung hinaus ist unzuldssig. Personenbezogene Daten aus der Zwischenspeicherung
sind unverziglich zu |6schen.

(6) Ist bei einer digitalen Klausur die Ubermittlung der Priifungsaufgabe, die Bearbeitung der
Priifungsaufgabe, die Ubermittlung der Priifungsleistung oder die Videoaufsicht zum Zeitpunkt der
Prifung technisch nicht durchfiihrbar, wird die Prifung im jeweiligen Stadium beendet und die
Prifungsleistung nicht gewertet.

(7) Ist bei einer mindlichen digitalen Prifung die Bild- oder Toniibertragung voribergehend
gestort, wird die Priifung nach Behebung der Storung fortgesetzt. Dauert die technische Stérung an,
so dass die mindliche Prifung nicht ordnungsmaRig fortgefiihrt werden kann, wird die Prifung
beendet und zu einem spateren Zeitpunkt wiederholt.

(8)  Technische Stérungen bei digitalen Priifungen sind unverziglich durch den Prifling zu melden
und durch die Aufsichtfiihrende oder den Aufsichtfiihrenden bzw. die Priiferin oder den Prifer zu
protokollieren. Werden digitale Priifungen aufgrund technischer Stérungen beendet, gilt der
Prifungsversuch als nicht unternommen. Dies gilt nicht, wenn dem Priifling nachgewiesen werden
kann, dass er die Storung zu vertreten hat.

(9) Werden digitale Prifungen durchgefihrt, so dirfen die daflir erforderlichen
personenbezogenen Daten durch die Priiferinnen und Prifer, den Prifungsausschuss sowie die
Anbieter der eingesetzten Videokonferenzdienste/Online-Tools verarbeitet werden, soweit dies zu
deren Durchfiihrung erforderlich ist. Mit Wegfall des Verarbeitungszwecks werden die erhobenen
Daten wieder gel6dscht, sofern sie nicht nach MaRgabe von Vorschriften zu Aufbewahrungspflichten
weiterhin aufbewahrt werden diirfen.

(10) Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen -
DSG NRW) sowie die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in ihren jeweils geltenden
Fassungen bleiben unberihrt. Personen, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden,
steht nach MalRgabe der Art. 15 bis 18, 20 bis 23 sowie des Art. 77 EU-DSGVO das Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Loschung, Einschrankung der Verarbeitung, Datenlibertragung sowie ein Widerspruchs-
und Beschwerderecht zu. Diese Rechte kdnnen mit Ausnahme der Beschwerde gegeniiber dem
Prifungsausschuss geltend gemacht werden. Die zustandige Aufsichtsbehorde fir Beschwerden ist die
oder der Landesbeauftragte fiir Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI
NRW); die Kontaktdaten sind auf der Internetseite der oder des LDI abrufbar. Die Kontaktdaten der
oder des Datenschutzbeauftragten der Universitat Bonn sind auf der Internetseite der Universitat
Bonn einsehbar.”

§ 19 wird wie folgt gefasst:

Il§ 19
Nachteilsausgleich und Fristverlangerung

(1) Studierende, die aufgrund einer Behinderung oder chronischen Erkrankung oder auf Grund
mutterschutzrechtlicher Bestimmungen an der Ableistung einer Priifung in der vorgesehenen Weise
gehindert sind, konnen beim Prifungsausschuss unter Vorlage eines geeigneten Nachweises einen
Antrag auf Nachteilsausgleich stellen; gleiches gilt fiir die Erbringung von Studienleistungen im Sinne
von § 12 Absatz 4. Der Nachteilsausgleich wird einzelfallbezogen gewdhrt. Er kann insbesondere
Abweichungen im Hinblick auf die Ableistung der Priifung, die Dauer der Prifung und die Benutzung
von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen vorsehen. Der Anspruch auf einen Nachteilsausgleich erstreckt
sich bei Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Anderung
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des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums
abzuleistenden Priifungen; Satz 2 bleibt unberihrt. Bei anwesenheitspflichtigen Lehrveranstaltungen
und bei Pflichtpraktika bzw. verpflichtenden Auslandsaufenthalten, die aufgrund der Beeintrachtigung
auch mit Unterstitzung durch die Hochschule nicht absolviert werden kénnen, sind Ersatzleistungen
zu gestatten, soweit durch diese gleichwertige Kompetenzen und Befdhigungen vermittelt werden.

(2)  Auf Antrag berlcksichtigt der Prifungsausschuss bei der Festlegung der Frist fiir den Erstversuch
gemall § 13 Absatz 5 nach Vorlage entsprechender Nachweise Zeiten fiir:

a. die Pflege und Erziehung von minderjdhrigen Kindern im Sinne des § 25 Absatz5
Bundesausbildungsforderungsgesetz (BAf6G) — drei Semester pro Kind;
b. die Mitwirkung als gewahlte Vertreterin oder gewahlter Vertreter in Organen der Hochschule,

der Studierendenschaft, der Fachschaften der Studierendenschaft oder der
Studierendenwerke — hdchstens vier Semester;

C. die Wahrnehmung des Amtes der Gleichstellungsbeauftragten — héchstens vier Semester;
d. studienzeitverlangernde Auswirkungen einer Behinderung oder einer schweren Erkrankung;
e. die Pflege oder die Versorgung von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnerinnen oder

Lebenspartnern, in gerader Linie Verwandten, in Seitenlinie Verwandten zweiten Grades oder
ersten Grades Verschwagerten — hochstens drei Semester.”

§ 20 Absatz 4 und 5 wird wie folgt gefasst:

»(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann von jeder Priiferin oder jedem Priifer gemaR § 9 Absatz 1
Satz 1 gestellt werden; soll das Thema von einer anderen Priiferin oder einem anderen Priifer gemaR
§ 9 Absatz 1 Satz 2 oder 4 gestellt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Priifungsausschusses.
Wer das Thema gestellt hat, betreut in der Regel diese Bachelorarbeit.

(5) Das Thema der Bachelorarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn die oder der Studierende
die im Modulplan (Anlage 1) fiir die Bachelorarbeit genannten Voraussetzungen erfiillt. Die Ausgabe
des Themas der Bachelorarbeit erfolgt Giber den Priifungsausschuss. Thema der Arbeit und Zeitpunkt
der Ausgabe sind aktenkundig zu machen. Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu geben, vor
der Anmeldung zur Bachelorarbeit Vorschlage fir das Gebiet, aus dem das Thema der Bachelorarbeit
gewahlt wird, zu machen; ein Anspruch auf ein Thema aus einem bestimmten Gebiet besteht jedoch
nicht. Auf Antrag der oder des Studierenden sorgt der Priifungsausschuss dafiir, dass die oder der
Studierende rechtzeitig im Sinne des Absatzes 9 ein Thema fiir die Bachelorarbeit erhalt.”

§ 21 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 wird das Wort ,,dreifacher” wird durch das Wort ,,zweifacher” ersetzt.
b) In Absatz 7 werden die Worter ,oder gilt sie als nicht bestanden” gestrichen.

§ 22 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Der Prifling kann sich ohne Angabe von Griinden innerhalb der in § 13 Absatz 3 genannten
Fristen elektronisch beim Prifungsausschuss von Modulpriifungen abmelden; sofern dies nicht
moglich ist, kann eine Abmeldung auch schriftlich erfolgen. MaRgebend ist das Eingangsdatum
beim Priifungsausschuss.”

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Nach dem Ende der Abmeldefrist kann ein Prifling, der zu einer Priifung angemeldet ist,
aus triftigen Grinden, insbesondere wegen krankheitsbedingter Prifungsunfahigkeit,
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zuriicktreten. Der Rucktritt ist dem Prifungsausschuss unverziglich schriftlich anzuzeigen. Die
fur den Ricktritt oder fir ein Versaumnis geltend gemachten Griinde missen unverziglich
schriftlich glaubhaft gemacht werden. Fir den Nachweis der krankheitsbedingten
Prifungsunfahigkeit ist eine drztliche Bescheinigung tiber das Bestehen der Prifungsunfahigkeit
vorzulegen. Erfolgt ein Riicktritt von einer Klausur aus gesundheitlichen Griinden nach Antritt
der Prifung und Ausgabe der Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der Prifungsunfahigkeit
noch am selben Tag eine Arztin oder ein Arzt zu konsultieren. Ein Riicktritt nach Antritt der
Prifung ist in der Regel ausgeschlossen, insbesondere dann, wenn der Priifling das Ergebnis der
Prifung bereits einsehen konnte oder auf anderem Wege Kenntnis davon erlangt hat. Der
Prifungsausschuss kann im Einzelfall die Vorlage eines Attestes einer Vertrauensarztin oder
eines Vertrauensarztes der Hochschule verlangen, wenn zureichende tatsachliche
Anhaltspunkte bestehen, die eine Prifungsfahigkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen
anderen Nachweis als den gemaR Satz 4 als sachgerecht erscheinen lassen. Die Kosten hierfir
tragt die Hochschule. Erkennt der Priifungsausschuss den Nachweis fir den krankheitsbedingten
Ricktritt oder andere triftige Griinde an, gilt der Prifungsversuch als nicht unternommen.”

§ 23 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

»(1)  Versucht der Priifling, das Ergebnis der Prifungsleistung durch Tauschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die betreffende Prifungsleistung mit ,nicht
ausreichend” bewertet werden; die Feststellung wird von der jeweiligen Priiferin oder dem jeweiligen
Prifer oder von der oder dem Aufsichtfilhrenden getroffen, aktenkundig gemacht und zur
Entscheidung an den Prifungsausschuss weitergeleitet. Vor der Entscheidung des
Priifungsausschusses ist dem Priifling Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(2)  Ein Prifling, der den ordnungsgemafRen Ablauf der Prufung stort, kann von der jeweiligen
Priiferin oder dem jeweiligen Prifer oder von der oder dem Aufsichtfiihrenden nach Abmahnung von
der Fortsetzung der Prifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die betreffende
Prifungsleistung mit ,nicht ausreichend” bewertet. Die Griinde flir den Ausschluss sind aktenkundig
zu machen. Der Priifling kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen verlangen, dass die Entscheidung
vom Prifungsausschuss Gberprift wird.

(3) Der Prifungsausschuss bewertet, inwiefern ein mehrfacher oder sonst schwerwiegender
Tauschungsversuch vorliegt. Im Falle eines solchen kann der Priifungsausschuss nach vorheriger
Anhorung des Priiflings entscheiden, dass der Priifling in diesem Studiengang den Priifungsanspruch
verliert. Mit Bestandskraft der Entscheidung des Prifungsausschusses lber den Verlust des
Prifungsanspruchs erfolgt die Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat.”

§ 25 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefiigt:

,Eine Prifungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit ,ausreichend” bewertet ist;
anderenfalls ist sie nicht bestanden.”

b) In Absatz 6 wird das Wort , benotet” durch das Wort ,bewertet” ersetzt.
§ 26 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) Uber die Ergebnisse der bestandenen Bachelorpriifung wird dem Priifling unmittelbar
nach endgiiltigem Vorliegen aller Noten eine vorldufige Bescheinigung ausgestellt. Sodann wird
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unverziiglich ein Zeugnis in deutscher Sprache sowie eine englische Ubersetzung des Zeugnisses
ausgestellt. Das Zeugnis enthalt

- samtliche Module, aus denen Leistungspunkte erworben worden sind;

- das Semester des Erwerbs der Leistungspunkte;

- die erzielten Modulnoten;

- das Thema und die Note der Bachelorarbeit;

- das Datum der letzten Priifungsleistung sowie

- die Gesamtnote der Bachelorprifung.

Auf Antrag des Priflings werden in das Zeugnis auch Ergebnisse von zusatzlichen
Prifungsleistungen gemall § 31 aufgenommen; diese gehen nicht in die Berechnung der
Gesamtnote ein.”

b) In Absatz 3 werden die Worter ,oder gilt sie als endgiiltig nicht bestanden” gestrichen.
§ 27 wird wie folgt gefasst:

ll§ 27
Bachelorurkunde

Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelorprifung wird dem Prifling eine mit dem Datum des
Zeugnisses versehene Bachelorurkunde (zweisprachig — deutsch/englisch) Gber die Verleihung des
akademischen Grades gemal § 3 ausgehandigt. Die Urkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultdt und der oder dem Vorsitzenden des
Priifungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultat versehen.”

§ 29 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Der Prifungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme und gibt dies dem Prifling
rechtzeitig bekannt. Naheres zur Moglichkeit, Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen zu
fertigen, regelt der Prifungsausschuss und gibt dies gemald § 8 Absatz 7 bekannt. Kopien und sonstige
Reproduktionen der Priifungsakte oder Teile derselben dienen ausschlielilich der Verfolgung eigener
aus dem Prifungsrechtsverhaltnis resultierender Rechte des Priiflings und sind daher nur durch den
Prifling zu nutzen oder einer durch den Prifling mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen
beauftragten Person zuganglich zu machen. Eine dariber hinausgehende Vervielfdltigung oder
Verbreitung von Kopien oder sonstiger Reproduktionen ist untersagt.”

§ 31 wird wie folgt gefasst:

»831
Zusatzliche Priifungsleistungen

Studierende kdnnen bis zum Ende des Semesters, in dem sie die Bachelorprifung gemals § 10 Absatz 2
abschlielRen, auf Antrag Prifungsleistungen Uber ihr Regelstudium hinaus im Umfang von bis zu 18 LP
in zusatzlichen Modulen erbringen. Dies kdnnen sowohl Module aus diesem Bachelorstudiengang als
auch Module sein, die nicht angerechnet werden kénnen, aber in einem anderen Studiengang der
Universitdt Bonn angeboten werden und in diesem Bachelorstudiengang als zusatzliches Modul
wahlbar sind. Es kénnen nur Module beriicksichtigt werden, die innerhalb der anderthalbfachen
Regelstudienzeit absolviert wurden. Das Ergebnis dieser Prifungsleistungen wird auf Antrag der oder
des Studierenden in das Zeugnis gemall § 26 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der
Gesamtnote nicht berlicksichtigt.”

Die Anlage 1 erhalt die aus dem Anhang zu dieser Ordnung ersichtliche Fassung.
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Artikel 1l

Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitdt Bonn - Verkiindungsblatt - verdffentlicht.

W. Witke

Der Dekan
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitdat Bonn
Universitatsprofessor Dr. Walter Witke

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultdtsrats der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat
vom 2. Juli 2025 sowie der EntschlieRung des Rektorats vom 22. Juli 2025.

Bonn, den 18. August 2025

M. Hoch

Der Rektor
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitdat Bonn
Universitatsprofessor Dr. Dr. h. c. Michael Hoch
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Anhang zu Artikel | Nummer 27
Anlage 1: Modulplan fiir den Bachelorstudiengang , Geowissenschaften”

Erlduterungen zum Modulplan:

- Abkiirzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, GU = Geldndeilibung, P = Praktikum, PU = praktische Ubung, S = Seminar,
T = Tutorium, U = Wissenschaftliche Ubung, V = Vorlesung.

- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, fir die gemals § 12 Absatz 6 als Voraussetzung fiir die Teilnahme an Modulpriifungen die verpflichtende
Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusatzlich zu etwaigen sonstigen aufgefiihrten Studienleistungen.

- Inder Spalte ,LV-Art” ist/sind die Lehrveranstaltungsart/en im Modul aufgefuihrt.

- Inder Spalte ,Dauer/Fachsemester” sind die Dauer (D) des Moduls (in Semestern) und die Verortung in ein Fachsemester (FS) aufgefihrt.

- In der Spalte ,Studienleistungen” sind ausschlieRlich Studienleistungen als Voraussetzung zur Prifungsteilnahme i. S. d. § 12 Absatz 4 aufgefihrt.
Studienleistungen, die Voraussetzung zur Prifungsteilnahme sind und wiederholt werden missen, falls die dazugehérende Priifung nicht bestanden wurde, sind
mit dem Buchstaben ,w*“ (*) gekennzeichnet.

- In der Spalte ,Prifungsform” sind Prifungen gemaR § 14 Absatz 5, die nicht innerhalb eines Semesters wiederholt werden kénnen, sondern im Rahmen der
Wiederholung des gesamten Moduls bzw. der entsprechenden Lehrveranstaltung erneut abgelegt werden, mit dem Buchstaben , w“ (%) gekennzeichnet. Die
Gewichtung der Leistungspunkte ist bei Teilprifungen in Klammern aufgefiihrt.

Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den fir ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, werden vom
Prifungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemaR § 8 Absatz 7 in Form des Modulhandbuchs bekannt gemacht.



Pflichtmodule

Geowissenschaftliche Pflichtmodule
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Modul- Modulname LV-Art | Teilnahme- Dauer/ Priifungsgegenstand (Inhalt) und Studienleistungen Priifungsform LP
nummer/ voraussetzungen Fachsemester | Qualifikationsziel
Kiirzel
BPO1 Endogene Geologie vV, PU*, keine D: 1Sem. Grundkenntnisse zu gesteinsbildenden keine Mindl. Prifung (3/5) 5
644100010 GU* FS: 1. Sem. Prozessen bei magmatischen und und
metamorphen Gesteinen und ihre Protokoll GU (2/5) w
Gesteinsansprache im Gelande
BP02 Einfuhrung in die vV, PU*, keine D: 1 Sem. Theoretische und praktische Einfihrung keine Klausur (4/5) 5
644100020 Mineralogie GU* FS: 1. Sem. zu den wichtigsten Mineralen, Bezug zu und
Gesteinsbildung und Ressourcen Protokoll GU (1/5) w
BPO3 Allgemeine vV, GU* keine D: 2 Sem. Uberblick tiber die organismische Vielfalt | keine Klausur 1 (1/2) 6
644100030 Paldontologie FS: 1. u. 2.Sem. | und Grundztige ihrer Baupldne. Fossilien und
in ihrem zeitlichen und rdumlichen Klausur 11 (1/2)
Zusammenhang
BP0O4 Grundlagen und Vv keine D: 1Sem. Einflhrung in das methodische Arbeiten keine Mindl. Prifung (4/6) 6
644100040 Methoden in den FS: 1. Sem. in den Geowissenschaften, Einblick in und
Geowissenschaften Geostatistik, Datenverarbeitung, GIS, Projektarbeit (2/6)
und regionalgeologische Aspekte
BPO5 Exogene Geologie vV, PU*, keine D: 1Sem. Einflhrung in gesteinsbildende Prozesse: | keine Mindl. Prifung (3/5) 5
644100050 GU* FS: 2. Sem. Sedimentgesteine und und
Verwitterungsprozesse, sowie Protokoll GU (2/5) w
Gesteinsansprache im Gelande
BP0O6 Vertiefung Vv, PU* keine D: 1 Sem. Einfihrende Kenntnisse in die keine Klausur (4/5) 5
644100060 Mineralogie FS: 2. Sem. Thermodynamik und Kinetik und
mineralogischer Prozesse Protokoll (1/5)
BPO7 Geologische Vv, PU*, keine D: 1 Sem. Aufnahme geologischer Strukturen im keine Klausur (4/6) 6
64410070 Raumstrukturen GU* FS: 2. Sem. Gelédnde, Erstellung und Analyse und
geologischer Karten und Profilschnitte Projektarbeit (2/6)
BP08 Geologische GU*, s* keine D: 1 Sem. Aufnahme geologischer Strukturen im keine Gelandearbeit (1/2) 6
644100080 Kartierung FS: 2. Sem. Geldnde und Erstellung einer und

geologischen Karte

Protokoll (1/2)
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Modul- Modulname LV-Art Teilnahme- Dauer/ Prifungsgegenstand (Inhalt) und Studienleistungen Priufungsform LP
nummer/ voraussetzungen Fachsemester | Qualifikationsziel
Kiirzel
BP09 Erd- und vV, §* keine D: 1 Sem. Entwicklung des Systems Erde, keine Referat (3/5) 5
644100090 Lebensgeschichte FS: 3. Sem. Wechselbeziehung zwischen Geosphare und
und Biosphare Klausur (2/5)
BP10 Angewandte vV, PU* keine D: 1Sem. Grundlagen in der Ingenieurgeologie (IG) | keine Klausur I1G (5/6), 6
644100100 Geowissenschaften | FS: 3. Sem. und der angewandten Klausur MP (1/6)
Ingenieurgeologie Mikropaldontologie (MP)
und
Mikropaldontologie
BP11 Angewandte vV, PU*, keine D: 1Sem. Grundkenntnisse in der Hydrogeologie keine Klausur (4/6) 6
644100110 Geowissenschaften Il | GU* FS: 4. Sem. und Anwendung von Analyseverfahren und
Hydrogeologie im Gelande Protokoll GU (2/6)
BP12 GroRe E*, S* keine D: 1Sem. 10 -14 tagige geowissenschaftliche keine Prasentation (1/2) v 6
644100120 Geowissenschaftliche | oder FS: 4. Sem. Exkursion oder Gelandeiibung, und
Geldandetibung GU*, s* Praktische Anwendung von Protokoll (1/2) w
geowissenschaftl. Ansdtzen im Geldande
BP13 Berufspraktikum p*, S* keine D: 1 Sem. Umsetzung von theoretischem Wissen in | keine Prasentation (1/2) v 6
644100130 FS:3.,4. oder5. | der Arbeitswelt in geowissenschaftlich und
Sem. orientierten Unternehmen oder Protokoll (1/2)
auleruniv. Forschungsinstitutionen
(mindestens 4-wochiges Berufspraktikum
Geowissenschaften)
BP80 Geodatenanalyse im vV, GU* keine D: 1 Sem. Planung und Anwendung keine Projektarbeit 4
644100800 Geldnde FS: 5. Sem. geowissenschaftlicher Messverfahren im

Geldnde und digitale Auswertung der
Ergebnisse
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Modul- Modulname LV-Art | Teilnahme- Dauer/ Priifungsgegenstand (Inhalt) und Studienleistungen Priifungsform LP
nummer/ voraussetzungen Fachsemester | Qualifikationsziel
Kiirzel
BP91 Projektarbeit AS keine D: 1Sem. Dreiwochige praktische Arbeit (z.B. keine Projektarbeit 10
644100910 FS:5./6. Sem. Kartierung, Laborarbeiten,

Grabungsarbeiten) zur Bearbeitung

geowissenschaftlicher Fragestellungen
BP92 Methoden und S* keine D: 1Sem. Offentliche Prasentation der keine Prasentation 8
644100920 Prasentation FS: 6. Sem. Arbeitskonzepte und methodisches

Arbeiten im Rahmen der Bachelorarbeit
BP99 Bachelorarbeit Mindestens 120 LP D: 1Sem. Eine geowissenschaftliche Fragestellung keine Bachelorarbeit 12

aus dem FS: 6. Sem. wird selbststandig vorbereitet,

Studiengang,
erfolgreicher
Abschluss der
Pflichtmodule und
des Naturwissen-
schaftlichen Wahl-
pflichtbereiches

bearbeitet und die Ergebnisse den
naturwissenschaftlichen Anforderungen
entsprechend schriftlich niedergelegt




Naturwissenschaftliche Pflichtmodule
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Modul- Modulname LV-Art | Teilnahme- Dauer/ Priifungsgegenstand (Inhalt) und Studienleistungen Priifungsform LP
nummer/ voraussetzungen Fachsemester | Qualifikationsziel
Kiirzel
BNP 21 Chemie flr V,S keine D: 1Sem. Grundlagen der Anorganischen und keine Klausur 9
644100210 Geowissenschaften FS: 1. Sem. Allgemeinen Chemie
BNP 22 Einfihrung Physik fir | Vv, U keine D: 1Sem. Grundlagen der Physik erfolgreiche Klausur 5
644100220 Geowissenschaften FS: 2. Sem. Bearbeitung der

Ubungsaufgaben
BNP 23 Einflihrung v, U keine D: 1 Sem. Grundlagen zum mathematischen erfolgreiche Klausur 5
644100230 Mathematik fir FS: 2. Sem. Verstandnis, selbstandige Anwendung Bearbeitung der

Geowissenschaften

mathematischer Verfahren und Einsatz in
naturwissenschaftl. Fragestellungen

Ubungsaufgaben




Geowissenschaftliche Wahlpflichtmodule

Wabhlpflichtbereich A - zu wahlen sind 2 Module (insgesamt 12 LP)
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Sem.

Modul- Modulname Dauer/ | LV-Art | Teilnahme- Priifungsgegenstand (Inhalt) und Studienleistungen Priifungsform LP
nummer/ Fach- voraussetzungen | Qualifikationsziel
Kirzel semest

er
BW31 Sedimentologie D:1 vV, PU* keine Grundkenntnisse zur Beschreibung und keine Klausur (3/6) 6
644100310 Sem. Analyse von Sedimenten und Hausarbeit (3/6)

FS: 3. Sedimentgesteinen

Sem.
BW32 Technische D:1 vV, PU* keine Grundkenntnisse in der technischen und keine Klausur 6
644100320 Mineralogie Sem. experimentellen Mineralogie

FS: 3.

Sem.
BW34 Strukturgeologie | D:1 vV, PU, keine Grundkenntnisse zur Tektonik und Protokoll Klausur 6
644100340 Sem. GU* Verformung von Gesteinen

FS: 3.

Sem.
BW35 Spezielle D:1 vV, PU* keine Vertiefende Kenntnisse tber die Protokoll Klausur 6
644100350 Paldontologie Sem. Evolution und Umwelt von Organismen

FS: 3. in Raum und Zeit

Sem.
BW36 Einfuhrung in die D:1 Fur dieses Modul finden die prifungsrechtlichen Regelungen des Bachelorstudiengangs ,,Meteorologie und Geophysik” gemafR 6
644100360 Meteorologie und Sem. entsprechender Priifungsordnung in der zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Modulpriifung jeweils aktuellen Fassung Anwendung.

Geophysik FS: 3.

Sem.
BW37 Digitale Karteninder | D: 1 vV, PU* keine Einfihrung in GIS-gestiitzte Erstellung keine Projektarbeit 6
644100370 Geologie Sem. geologischer Karten und deren Analyse

FS: 3.




Wabhlpflichtbereich B - zu wahlen sind 2 Module (insgesamt 16 LP)
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(Gewichtung: 25 %) ablegen.

Modul- Modulname Dauer/ | LV-Art | Teilnahme- Priifungsgegenstand (Inhalt) und Studienleistungen Priifungsform LP
nummer/ Fach- voraussetzungen | Qualifikationsziel
Kiirzel semest
er
BW41 Methoden und D:1 Vv, GU keine EinfUhrung in die Methoden der keine Klausur (3/8) 8
644100410 Techniken in der Sem. Hydrogeologie (HG) und Sedimentologie und
Hydrogeologie und FS: 4. (SED) und ihre Anwendung im Geldnde Protokoll HG (3/8)¥,
Sedimentologie Sem. Protokoll SED (2/8)%
BW42 Geochemie D:1 v, PU keine Grundlagen der Geochemie im keine Klausur 8
644100420 Sem. Sonnensystem und im System Erde
FS: 4.
Sem.
BW43 Petrologie D:1 Vv, PU, keine Grundlegendes Verstandnis fir die in der | keine Miindl. Prifung 8
644100430 Magmatischer und Sem. GU Lithosphére ablaufenden
metamorpher FS: 4. Bildungsprozesse magmatischer und
Gesteine Sem. metamorpher Gesteine
BW45 Paldontologische D:1 GU, PO keine Einf. in paldontologische keine Protokoll ¥ 8
644100450 Methoden und Sem. Untersuchungsmethoden und
Geldndearbeit FS: 4. Bearbeitung von Fossilfundpunkten im
Sem. Geliande (GU 10 Tage)
BW46 Physik der festen D:1 Fur dieses Modul finden die prifungsrechtlichen Regelungen des Bachelorstudiengangs ,,Meteorologie und Geophysik” gemaR 8
644100460 Erde Sem. entsprechender Priifungsordnung in der zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Modulpriifung jeweils aktuellen Fassung Anwendung.
FS: 4. Studierende des Bachelorstudiengangs , Geowissenschaften“ miissen zuséatzlich die Veranstaltung ,,Mathematische Ergdnzung
Sem. zur Geophysik“ (V/PU) absolvieren und fiir den erfolgreichen Abschluss des Moduls eine zusitzliche Miindliche Priifung




Wabhlpflichtbereich C - zu wihlen sind 2 Module (insgesamt 16 LP)
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Modul- Modulname Dauer/ | LV-Art | Teilnahme- Priifungsgegenstand (Inhalt) und Studienleistungen Priifungsform LP
nummer/ Fach- voraussetzungen | Qualifikationsziel
Kiirzel semest

er
BW51 Auswerteverfahrenin | D: 1 Vv, PU*, keine Hydrogeologische Standardmethoden zur | keine Klausur (3/4) 8
644100510 der Hydrogeologie Sem. GU* Ansprache von Grundwasserleitern und

FS: 5. werden in computergestiitzten Ubungen Projektarbeit (1/4) w

Sem. praktisch umgesetzt
BWS52 Marine und terrigene | D: 1 vV, PU* keine Sedimentologische Analyse v. klastischen | keine Projektarbeit (1/2) 8
644100520 Sedimente Sem. u. chemischen Sedimenten, mikrofazielle und

FS: 5. Analyse von Karbonatgesteinen und Klausur (1/2)

Sem. palokologische Interpretation
BWS53 Geochemie der D:1 v, U, keine Geochemie der Erdoberflache, keine Projektarbeit 8
644100530 Erdoberflache Sem. GU* insbesondere biologisch und klimatisch

FS: 5. relevante chemische

Sem. Elemente.
BWS55 Paldobiologie und D:1 V,S keine Interpretation von Fossilien im Hinblick keine Klausur 8
644100550 Makroevolution Sem. auf die Umwelt und Struktur

FS: 5. vergangener Okosysteme

Sem.
BW56 Geophysikalische D:1 Fur dieses Modul finden die prifungsrechtlichen Regelungen des Bachelorstudiengangs ,,Meteorologie und Geophysik” gemaR 8
644100560 Datenauswertung Sem. entsprechender Prifungsordnung in der zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Modulpriifung jeweils aktuellen Fassung Anwendung.

und Gelandeiibung FS: 5.

Sem.
BW57 GIS in der Geologie D:1 vV, PU* keine Grundlegende Kenntnisse in der Struktur | keine Projektarbeit 8
644100570 Sem. und den Funktionen von GIS-

FS: 5. Softwaresystemen (ArcGIS) im

Sem. angewandtgeologischen Bereich
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Naturwissenschaftlicher Wahlpflichtbereich - zu wahlen sind 2 Module (insgesamt 10 LP)

Modul- Modulname LV-Art Teilnahme- Dauer/ Prifungsgegenstand (Inhalt) und Studienleistungen Prifungsform LP
nummer/ voraussetzungen Fachsemester | Qualifikationsziel
Kiirzel
BNW25 Physikpraktikum fir p* BNP22 D: 1Sem. Theoretischer und praktischer Aufbau Protokoll Klausur 5
644100250 Geowissenschaften FS: 3. Sem. und Durchfiihrung physikalischer
Versuche
BNW26 Vertiefung v, U BNP23 D: 1Sem. Vertiefung mathematischer Grundlagen, erfolgreiche Klausur 5
644100260 Mathematik fiir FS: 3. Sem. Differentialgleichungen, Stochastik Bearbeitung der
Geowissenschaften Integralrechnung Ubungsaufgaben
BNW27 Anorganisches p* BNP21 D: 1Sem. Theoretischer und praktischer Aufbau keine Projektarbeit 5
644100270 Chemiepraktikum fur FS: 3. Sem. und Durchfiihrung anorganisch
Geowissenschaften chemischer Versuche
BNW28 Zoologie fir vV, PU* keine D: 1 Sem. Grundlegender Einblick in verschiedene keine Klausur 5
644100280 Geowissenschaften FS: 3. Sem. Tiergruppen, ihre systematische Stellung
und phylogenetische Entwicklung
BNW29 Botanik fur V, E* keine D: 1 Sem. Grundlegender Einblick in die Botanik, keine Klausur 5
644100290 Geowissenschaften FS: 4. Sem. Verstindnis der Okologie und

verschiedener Vegetationseinheiten

Der Priifungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemal § 8 Absatz 7 bekannt.




	Anlage 1: Modulplan für den Bachelorstudiengang „Geowissenschaften“

